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Ergebnisprotokoll Ortschaftsrat Taldorf 

23.09.2025, Nr. ORT 2025/07 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Mitteilungen Ortsvorsteherin 

 

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 

 

 

2. Verabschiedung von Emily Dinh aus dem Ortschaftsrat 

 

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

 

 

3. Verpflichtung von Jürgen Lang 

Vorlage: 2025/219 

 

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Nach § 32 Abs. 1 i.V.m. § 72 Gemeindeordnung (GemO) verpflichtet die Ortsvorsteherin den 

Nachrücker Jürgen Lang auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten mit folgender 

Formel: 

„Ich gelobe Treue der Verfassung, Achtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung meiner 

Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Ravensburg und der Ortschaft Tal-

dorf gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwoh-

ner nach Kräften zu fördern."  

 

 

Jürgen Lang wird vor seiner Verpflichtung auf seine Rechte und Pflichten, die sich aus seiner 

ehrenamtlichen Tätigkeit als Ortschaftsrat ergeben, hingewiesen. 
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4. Neubesetzung der Gremien  

- Wahl von Jürgen Lang in Ausschüsse und sonstige Gremien 

Vorlage: 2025/220 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Jürgen Lang wird auf Vorschlag der KAT-Fraktion in folgende Ausschüsse und sonstige 

Gremien als ordentliches Mitglied bzw. Stellvertretung im Wege der offenen Wahl ge-
wählt: 

 
 ordentliches Mitglied in der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler 

 Stellvertretung im Bauausschuss 

 
2. Die betroffenen Ausschüsse und Gremien werden, wie in der Sitzungsvorlage darge-

stellt, neu gebildet. 

 

 

5. Nachtragsplan 2025/2026 

Vorlage: 2025/187 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 

20.10.2025 folgende Nachtragssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 beschlossen:  

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan w ird festgesetzt 

 

  

 

  

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 
2025 
bisher  

in Euro 

2025 
Nachtrag 

in Euro 

2025 
neu 

in Euro 

2026 
bisher 

in Euro 

2026 
Nachtrag 

in Euro 

2026 
neu 

in Euro 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 204.147.721 0 204.147.721 204.703.863 0 204.703.863 

1.2 
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
von 

209.645.832 0 209.645.832 219.864.323 0 219.864.323 

1.3 
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 
aus 1.1 und 1.2) von 

-5.498.111 0 -5.498.111 -15.160.460 0 -15.160.460 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 7.303.000 0 7.303.000 7.000.000 0 7.000.000 

1.5 
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-

dungen von 
0 0 0 0 0 0 

1.6 
Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 
1.4 und 1.5) von 

7.303.000 0 7.303.000 7.000.000 0 7.000.000 

1.7 
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 

1.3 und 1.6) von 
1.804.889 0 1.804.889 -8.160.460 0 -8.160.460 

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
2025 

bisher  

2025 
Nachtrag 

2025 
neu 

2026 

bisher 

2026 
Nachtrag 

2026 
neu 



ORT 2025/07 vom 23.09.2025 - 3 - 
 

in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro 

2.1 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von 
201.443.021 0 201.443.021 201.846.063 0 201.846.063 

2.2 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 

197.522.322 0 197.522.322 207.795.313 0 207.795.313 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis-
haushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

3.920.699 0 3.920.699 -5.949.250 0 -5.949.250 

2.4 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investiti-

onstätigkeit von 
22.408.280 0 22.408.280 25.071.768 0 25.071.768 

2.5 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti-

onstätigkeit von 
46.646.189 0 46.646.189 49.005.750 0 49.005.750 

2.6 
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 
aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 

2.5) von 

-24.237.909 0 -24.237.909 -23.933.982 0 -23.933.982 

2.7 
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-20.317.210 0 -20.317.210 -29.883.232 0 -29.883.232 

2.8 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit von 

12.000.000 0 12.000.000 13.000.000 0 13.000.000 

2.9 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit von 

2.950.000 0 2.950.000 3.100.000 0 3.100.000 

2.10 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-

schuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 
2.8 und 2.9) von 

9.050.000 0 9.050.000 9.900.000 0 9.900.000 

2.11 

Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-

mittelbestands,  
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 
2.10) von 

-11.267.210 0 - 1.267.210 -19.983.232 0 -9.983.232 

 

§ 2 Kreditermächtigung 
2025 
bisher  
in Euro 

2025 
Nachtrag 
in Euro 

2025 
neu 

in Euro 

2026 
bisher 
in Euro 

2026 
Nachtrag 
in Euro 

2026 
neu 

in Euro 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Kreditermächtigung) w ird festgesetzt auf  

12.000.000 0 12.000.000 13.000.000 0 13.000.000 

 

§ 2 Kreditermächtigung 
2025 
bisher  

in Euro 

2025 
Nachtrag 

in Euro 

2025 
neu 

in Euro 

2026 
bisher 

in Euro 

2026 
Nachtrag 

in Euro 

2026 
neu 

in Euro 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
Kreditermächtigung) w ird festgesetzt auf  

12.000.000 0 12.000.000 13.000.000 0 13.000.000 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
2025 
bisher  
in Euro 

2025 
Nachtrag 
in Euro 

2025 
neu 

in Euro 

2026 
bisher 
in Euro 

2026 
Nachtrag 
in Euro 

2026 
neu 

in Euro 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haus-

haltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen belasten  
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf  

48.250.000 6.700.000 54.950.000 32.945.000 3.100.000 36.045.000 

 

§ 4 Kassenkredite 
2025 
bisher  
in Euro 

2025 
Nachtrag 
in Euro 

2025 
neu 

in Euro 

2026 
bisher 
in Euro 

2026 
Nachtrag 
in Euro 

2026 
neu 

in Euro 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite w ird festgesetzt auf 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 

 

§ 5 Weitere Bestimmungen 

1. Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sow ie die Budgetierungsregelungen gelten in der vom Gemeinderat beschlos senen 

Fassung vom 31.03.2025 unverändert w eiter. 

2. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres gelten w eiter bis zum Erlass der nächsten Haus-
haltssatzung.   
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6. Glasfaserausbau im Weiße-Flecken-Programm 

- Ausbau Cluster Taldorf  

- Ausblick/ weitere Schritte 

Vorlage: 2025/193 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag: 

 
3. Der Umsetzung des Glasfaserausbaus des Clusters Taldorf in den Jahren 2026 bis 

2028 mit Gesamtkosten von 11.700.000 € wird zugestimmt.  
 

4. Die Finanzierung erfolgt über Auftrag 766536090001, Kostenart 78720000. Hier ist 

eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.700.000 € zu Lasten der Haushalts-
jahre 2026 ff veranschlagt. 
 

5. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Nach-
tragshaushalts 2025/2026 durch das Regierungspräsidium Tübingen.  

 

 

 

7. Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) 

- Neufassung 

Vorlage: 2025/214 

 

Beratungsergebnis: vertagt 

 
 

 

 

8. Erstellung qualifizierter Mietspiegel 2026  

- federführend für die Städte Ravensburg und Weingarten sowie für die Gemeinden 

Baienfurt, Baindt und Berg 

Vorlage: 2025/189 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschlussvorschlag: 

 
6. Die Verwaltung wird beauftragt einen neuen qualifizierten Mietspiegel für Ravensburg 

erstellen zu lassen und anschließend dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzu-
legen. 

 
7. Der gemeinsamen Vorbereitung für die Erstellung der Mietspiegel, federführend 

durch die Verwaltung der Stadt Ravensburg, für die Gemeinden des GMS gegen 

Kostenersatz wird zugestimmt. 
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8. Die Verwaltung wird beauftragt Sponsoren zur Gegenfinanzierung der Erstellungs-
kosten zu werben. Die Finanzierung des verbleibenden städtischen Kostenanteils er-
folgt über bereitgestellte Mittel auf der Kostenstelle 1124010065, 'Aufwendungen für 

Planungen und Konzepte'. 

 
 

 

 

9. Grundschule Oberzell, Neues Schulhaus  

Nachführung Versicherungsanteil Wärmedämmverbundsystem &  

Ergänzendes Investitionspaket 

- Sachbeschluss  

- Projektkostennachführung 

Vorlage: 2025/218 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag: 

 
9. Der erweiterten Sanierung des Wärmedämmverbundsystems im Rahmen einer gesamt-

schuldnerischen Gewährleistungshaftung der verantwortlichen Auftragnehmer wird zuge-

stimmt. Der von der Stadt zu tragendende Kostenanteil für den Nutzungswertabzug und 
erweiterte Anpassungen an den Stand der Technik erhöht sich gegenüber der bestehen-
den Beschlusslage von 150.000 € auf neu 320.000 € und damit um 170.000 €. 

 
10. Einem ergänzenden Nachrüstungspaket für Gesamtkosten von 330.000 € wird zuge-

stimmt. Das Paket umfasst folgende Leistungsteile: 

 
 Errichtung einer Fluchttreppenanlage mit Verbindungssteg zum Gymnastikraum, 

Fluchttüre und inneren Verbindungsdurchgängen (228.000 €) 
 Sanierung des Vordachs Foyer (52.000 €) 

 Einbau eines Innenaufzugs (50.000 €) 

 
11. Die Verwaltung wird mit der Vergabe der Planerleistungen für Ziffer 2. beauftragt. Für die 

Sanierung des Wärmedämmverbundsystems (Ziffer 1.) fallen keine Planerkosten an. 

 
12. Von den teils bereits finanzierten Gesamtkosten in Höhe von 800.000 € sind entspre-

chend noch Kosten in Höhe von 650.000 € zu decken. In der Projektkostenkalkulation 

sind dabei auch 15% Risikozuschlag bzw. rund 75.000 € für Unvorhergesehenes sowie 
weitere 75.000 € für Baunebenkosten berücksichtigt (siehe Kosten und Finanzierung).  

       Die Finanzierung erfolgt über das Projekt 7.211001.027.007, GS Oberzell Digitalisierung       

& Zusammenlegung 2.BA, Sachkonto 78710000. Hier stehen dafür vorgesehene, übertra-

gene Haushaltsmittel aus 2024 in Höhe von 310.000 € sowie in 2025 finanzierte Projektmit-

teln von 300.000 € zur Verfügung. Die Differenz von 40.000 € wird über freie Projektmittel 

des Projekts Oberschwabenhalle Brandschutz 7.573008.131.004 abgedeckt 
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10. Zuschuss für die Kinderfestkommission Taldorf e.V. 

Vorlage: 2025/216 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortschaftsrat Taldorf stimmt für die Festsetzung des Zuschusses an die Kinderfestkom-

mission Taldorf im Festjahr 2025 i.H.v. 15.000 €. 

 

 

 

 

11. Zuschuss zum 50jährigen Jubiläum der Modelfluggruppe Bavendorf e.V. 

Vorlage: 2025/217 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortschaftsrat Taldorf stimmt für die Bewilligung eines Zuschusses für das 50-jährige Ju-

biläum des Modelfluggruppe Bavendorf e.V. in Höhe von 500 €. 
 

 

 

 

12. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2025 

 

gez. Laura Blank  
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